
Gemeinde Barleben 
Der Bürgermeister 
 
 

B E S C H L U S S V O R L A G E  
 

 
BV-0118/2011 

öffentlich 
 
Amt: Bau- und 

Serviceamt 
 Datum: 16.08.2011 

Bearbeiter: Dummernix  Aktenzeichen:  
 
 
 

Beschlussvorschlag: Abstimmungsergebnis: 
Gremien: Datum: TOP: angen. abgel. geänd. angen. abgel enthal. 

Bauausschuss 05.09.2011        

Ortschaftsrat Barleben 22.09.2011        

Ortschaftsrat Ebendorf 11.10.2011        

Ortschaftsrat 
Meitzendorf 

18.10.2011        

Hauptausschuss 10.11.2011        

Gemeinderat 01.12.2011        

 
 
vom Mitwirkungsverbot nach §31 GO LSA betroffen: 
 
 
Mitzeichnung der Ämter: 
Hauptamt / Finanzen 
(HA/FIN) 

Bau- und Serviceamt 
(BS) 

Unternehmerbüro (UB) Eigenbetriebe (EB) 

 
 
Gegenstand der Vorlage: 
Satzung der Gemeinde Barleben zum Schutz des Baumbestands auf dem Gemeindegebiet 
Barleben 
 
Beschluss 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Barleben beschließt die Neufassung der Satzung zum 
Schutz des Baumbestands auf dem Gemeindegebiet Barleben (Baumschutzsatzung) 
 
 
 
 
 
 
 
K e i n d o r f f        Siegel 



 
Sachverhalt 
 
Im Zuge der Gebietsänderungsvereinbarung ist die Gemeinde verpflichtet, die bislang noch 
unterschiedlichen Baumschutzsatzungen der drei Ortschaften zu vereinheitlichen.  
Da sich zwischenzeitlich auch das Bundes- und Landesnaturschutzgesetz geändert hat, 
wäre eine Anpassung der Satzungen ohnehin vorzunehmen.  
Bereits vor der Unterschutzstellung waren die Eigentümer und sonstigen 
Nutzungsberechtigten in geeigneter Weise über die Bedeutung und Auswirkung zu 
informieren. Mittels Bekanntmachung wurde auf die Auslegung des vorliegenden Entwurfs 
hingewiesen. Von dieser Möglichkeit der Einsichtnahme wurde leider kein Gebrauch 
gemacht. Ebenso wenig gab es Hinweise oder wurden Bedenken geäußert.  
 
Neben der Angleichung an die Rahmengesetzgebung erfolgte mit der Vereinheitlichung in 
wesentlichen Punkten eine Heraufsetzung des Stammumfanges von 45 auf 80 cm und die  
Anpassung der Anzahl von Ersatzpflanzungen auf ein realitätsnahes Maß. Des Weiteren 
entfällt der Schutzstatus für die bislang nach der Ebendorfer Satzung geschützten 
Nadelbäume 
 
 
Rechtsgrundlage 
 
BNatSchG, NatSchG LSA, GO LSA 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
Kosten der Bearbeitung in EUR 
 

 
200,00 € 

 
Kosten der Maßnahme 
 

 JA   NEIN 
1) 2) 3) 4) 

 
Gesamtkosten der 
Maßnahmen 
(Beschaffungs-
/Herstellungskosten) 

Jährliche Folgekosten/ -lasten Finanzierung Einmalige oder jährliche 
Haushaltsbelastung 
(Mittelabfluß/Kapitaldienst/Fol
gelasten oder kalkulatorische 
Kosten) 

 
 

 Eigenanteil          
Objektbezogene 
                             Einnahmen 
 

 

  (i.d.R.=                 
(Zuschüsse/ 
Kreditbedarf)           Beiträge) 

 
 
 

    

     € 
 

     €      €                         €      € 

 
im Ergebnishaushalt 
 

 JA 
 NEIN 

im Finanzhaushalt 
 

 JA 
 NEIN 

 betreffende  
Buchungsstelle 
 
      

 
 
Anlagen 
 
Baumschutzsatzung 
Liste standortgerechter Baumarten 



Diskussionsgrundlage 
 


